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Zl.:

Herrn/Frau

.....................................................
.....................................................

.....................................................

Betrifft: Müllbeseitigung  -  Neufestsetzung
             Erhebung gem. § 10 Abfallwirtschaftsverordnung

Zur Ermittlung der für die Bemessung der Abfallwirtschaftsgebühr maßgeblichen Umstände sind Sie als Liegenschaftseigentümer und Abgabepflichtiger gem. § 10 der Abfallwirtschaftsverordnung der Stadtgemeinde Gloggnitz verpflichtet, diesen Erhebungsbogen richtig und vollständig auszufüllen und innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung desselben beim Stadtamt abzugeben. 

1)  Verwendungszweck der auf dem Grundstück befindlichen Objekte?


Wohnzwecke
JA □     NEIN  □

Geschäftszwecke
JA □    NEIN  □

Sonstige Zwecke
                 ....................................................

2) Haushalte, Personen, Geschäftslokale?




Anzahl der Haushalte













 




Anzahl der Personen






 






 




Anzahl der Geschäftslokale








 

3) Bedarf an:




Restmüllbehälter












 Biomüllbehälter










 
Wertmüllbehälter
Anzahl























 Anzahl






















Anzahl








 

 
   80 l Restmülltonne






 

120 l Biotonne        








 

   240 l Wertmülltonne






 

1 100 l Container Restm.




 

240 l Biotonne        








 

1 100 l Container Wertmüll



Müllsäcke
*


















Müllsäcke
*



















Müllsäcke*



Anzahl























Anzahl
























Anzahl
























































   

* 
nur für Entsorgung im Teilgebiet II (Weinweg)
Hinweis: 
Der Müll ist gem. Abfallwirtschaftsverordnung der Stadtgemeinde Gloggnitz getrennt  nach nicht kompostierbaren, kompostierbaren und Wertstoffen zu sammeln. Jeder Haushalt muss sowohl über einen Restmüllbehälter, einen Biomüllbehälter und einen Wertmüllbehälter verfügen, d.h. es ist mindestens je ein Behälter für jede Müllart anzumelden.



                                         ……………………………………………


                                                 (Unterschrift des Hauseigentümers)
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